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782/4/2020-Ze/Ma 

 
 

 

Ebenthaler Betriebsansiedlungsmodell 2020 
 
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten hat in seiner Sitzung vom 23. September 
2020 das Ebenthaler Betriebsansiedlungsmodell 2020 für Betriebsansiedelungen in der Gewerbezone 
Ebenthal wie folgt beschlossen: 
 
Kaufpreis:  �¦���î5,64 pro Quadratmeter für Grundstücke im BA 01 bis 08 (siehe Anlage) 

   �¦���î�õ�U�ì�ì���‰�Œ�}���Y�µ�����Œ���š�u���š���Œ���(�º�Œ���'�Œ�µ�v���•�š�º���l�����]�u������ 09 (siehe Anlage) 
 
�x Fälligkeit des Kaufpreises: dieser ist binnen 14 Tagen nach allseitiger Vertragsunterfertigung 

treuhändig beim Urkundenverfasser zu hinterlegen; bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen von 
6% pro Jahr zu leisten; 

�x Mit der Errichtung des Betriebsobjektes ist binnen drei Jahren nach dem Grunderwerb zu 
beginnen. 

�x Die betriebliche Tätigkeit ist innerhalb von fünf Jahren aufzunehmen.  
�x Erwünscht: Schaffung von 3,5 Arbeitsplätze pro 1.000 m² Fläche innerhalb von fünf Jahren ab 

Grunderwerb (Richtwert des Amtes der Kärntner Landesregierung). 
�x Die vertraglichen Verpflichtungen bezüglich Betriebsgründung und Betriebsführung sind im 

�<���µ�(�À���Œ�š�Œ���P�����µ�Œ���Z�����]�v���<���µ�š�]�}�v�•�‰�(���v���Œ�����Z�š���]�v���,�‚�Z�����À�}�v���¦���í�ò�U-- pro Quadratmeter zu verankern. 
Dieses ist entweder im Grundbuch zu verankern oder durch die Vorlage einer Bankgarantie oder 
durch Einzahlung auf einem Treuhandkonto zu besichern.  

�x Der Marktgemeinde ist im Kaufvertrag ein Wiederkaufsrecht auf die Dauer von drei Jahren ab 
Grunderwerb einzuräumen, sofern das Betriebsgrundstück unbebaut geblieben ist. Dieses ist 
grundbücherlich sicherzustellen. 

�x Der Marktgemeinde ist im Kaufvertrag ein Vorkaufsrecht auf die Dauer von fünf Jahren ab 
Grunderwerb einzuräumen. Dieses ist grundbücherlich sicherzustellen. 

�x Die wegemäßige Erschließung erfolgt durch die Marktgemeinde. 
�x Wasserversorgung: Die Gewerbezone Ebenthal liegt im Versorgungsbereich der 

Gemeindewasserversorgungsanlage der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten. Die Ermittlung des 
Wasseranschlussbeitrages erfolgt gemäß dem Gemeindewasserversorgungsgesetz. Der 
���v�•���Z�o�µ�•�•�����]�š�Œ���P���(�º�Œ�����]�v���������Á���Œ�š�µ�v�P�•���]�v�Z���]�š���~�D�]�v�����•�š�P�����º�Z�Œ�•�������š�Œ���P�š�������Œ�Ì���]�š���¦��1.650,-- inkl. USt. 
Der sich ergebene Wasseranschlussbeitrag wird dem Grunderwerber als Gemeindeförderung 
nicht in Rechnung gestellt. 

�x Abwasserbeseitigung: Die Gewerbezone Ebenthal liegt im Entsorgungsbereich der 
Ortskanalisation der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten. Die Ermittlung und Vorschreibung des 
Kanalanschlussbeitrages an den Unternehmer erfolgt gemäß dem Gemeindekanalisationsgesetz. 
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�����Œ�����v�•���Z�o�µ�•�•�����]�š�Œ���P���(�º�Œ�����]�v���������Á���Œ�š�µ�v�P�•���]�v�Z���]�š���~�D�]�v�����•�š�P�����º�Z�Œ�•�������š�Œ���P�š�������Œ�Ì���]�š���¦���î�X�ñ�ð�ï�U�ñ�ñ��
inkl. USt.  

�x Die Vermessungskosten werden von der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten getragen. 
�x Die Kosten des Kaufvertrages sind vom Grunderwerber zu tragen. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage (Lageplan) 
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ANLAGE zum Ebenthaler Betriebsansiedlungsmodell 2020 vom 23.09.2020, Zahl 782/4/2020-Ze/Ma



 


